
 
 

 

VERORDNUNG 
über die Abfuhr von Abfällen in der  

 Stadt  B l u d e n z  

(Abfuhrordnung) 
 

1. Abschnitt 

Allgemeines 
 

§ 1 

Begriffe 

 
(1) „Siedlungsabfälle“ sind Abfälle aus privaten Haushalten und andere Abfälle, 

die auf Grund ihrer Beschaffenheit oder Zusammensetzung den Abfällen aus 

privaten Haushalten ähnlich sind; bei der Zuordnung ist das Europäische Ab-

fallverzeichnis zu berücksichtigen. 

 

(2)  „Gemischte Siedlungsabfälle“ („Restabfälle“) sind nicht gefährliche Sied-

lungsabfälle, nachdem biologisch abbaubare Küchen- und Kantinenabfälle, 

kompostierbare Garten- und Parkabfälle, Altspeisefette und –öle, sowie ge-

trennt zu sammelnde Altstoffe und Verpackungsabfälle zuvor ausgesondert 

wurden. Restabfälle setzen sich daher insbesondere aus Kehricht, unverwert-

baren Altstoffen, Hygieneabfällen und dergleichen zusammen. 

 

(3) „Sperrige Siedlungsabfälle“ („Sperrmüll“) sind nicht gefährliche Siedlungs-

abfälle, die auf Grund ihrer Größe nicht in den üblichen Sammelbehältern ab-

geführt werden können und von denen kompostierbare Garten- und Parkabfäl-

le und getrennt zu sammelnde Altstoffe zuvor ausgesondert wurden. 

 

(4) „Bioabfälle“ sind getrennt gesammelte biologisch abbaubare Siedlungsab-

fälle und kompostierbare Garten- und Parkabfälle im Sinne der Verordnung 

über die getrennte Sammlung biogener Abfälle, BGBl. Nr. 68/1992 i.d.F. BGBl. 

Nr. 456/1994, welche in den von der Gemeinde zur Verwendung vorgeschrie-

benen Abfallsammelbehältern abgeführt werden können. 

 



(5) „Sperrige Garten- und Parkabfälle“ sind biologisch abbaubare Siedlungsab-

fälle, die auf Grund ihrer Größe oder Menge nicht in den von der Gemeinde zur 

Verwendung vorgeschriebenen Abfallsammelbehältern abgeführt werden kön-

nen. 

 

(6)  „Altstoffe“ sind 

 

a) Abfälle, welche getrennt von anderen Abfällen gesammelt werden, oder 

b) Stoffe, die durch eine Behandlung aus Abfällen gewonnen werden, 

um diese Abfälle nachweislich einer zulässigen Verwertung zuzuführen. 

 

(7) „Verpackungsabfälle“ sind gebrauchte Verpackungen, welche getrennt von 

anderen Abfällen gesammelt und einer zulässigen Verwertung zugeführt wer-

den. 

 

(8) „Altspeisefette und –öle“ sind getrennt zu sammelnde Abfälle aus Haushal-

ten oder Einrichtungen mit Mengen, die mit denen aus privaten Haushalten 

vergleichbar sind, und die einem befugten Abfallsammler oder Abfallbehandler 

übergeben werden. 

 

(9) „Problemstoffe“ sind gefährliche Abfälle, die üblicherweise in privaten 

Haushalten anfallen. Weiters gelten als Problemstoffe jene gefährlichen Abfälle 

aller übrigen Abfallerzeuger, die nach Art und Menge mit üblicherweise in pri-

vaten Haushalten anfallenden gefährlichen Abfällen vergleichbar sind. In bei-

den Fällen gelten diese Abfälle so lange als Problemstoffe, wie sie sich in der 

Gewahrsam der Abfallerzeuger befinden. 

 

(10) „Elektroaltgeräte“ sind gefährliche und nicht gefährliche Abfälle, die ge-

trennt von anderen Abfällen gesammelt werden müssen. 

 

(11) „Abfallsammelbehälter“ sind Abfallsäcke, Abfalltonnen oder Abfallcontai-

ner, die zur Sammlung und zum Abtransport der nicht gefährlichen Siedlungs-

abfälle, die der Systemabfuhr unterliegen, dienen. 

 

 

 

§ 2 

Verwahrung, Bereitstellung und Abfuhr von Abfällen 

 

Die Abfallbesitzer haben nicht gefährliche Siedlungsabfälle so zu verwahren, 

zur Abfuhr bereitzustellen und rechtzeitig abführen zu lassen oder selbst abzu-

führen, dass auf der Liegenschaft, auf der sie anfallen, keine Gefährdungen, 



Beeinträchtigungen oder Belastungen im Sinne des § 1 Abs 4 V-AWG, wie z.B. 

der Gesundheit von Menschen, der natürlichen Lebensbedingungen von Tieren, 

Pflanzen oder für den Boden, des Wassers, des Orts- und Landschaftsbildes 

oder der öffentlichen Ordnung und Sicherheit verursacht werden. Der § 3 

bleibt unberührt. 

 

§ 3 

Systemabfuhr, Abfuhrpflicht 

 

(1) Die  Stadt ist verpflichtet, die im Stadtgebiet anfallenden nicht gefährli-

chen Siedlungsabfälle zu sammeln und abzuführen (Systemabfuhr), und die 

Abfallbesitzer sind verpflichtet, diese Abfälle nach den Bestimmungen dieser 

Verordnung im Rahmen der Systemabfuhr sammeln und abführen zu lassen. 

Davon ausgenommen sind 

 

a) Abfälle, die vom Abfallbesitzer behandelt (z.B. kompostiert) werden 

und zu deren Behandlung der Abfallbesitzer berechtigt und imstande ist, 

b) Abfälle, die in ein genehmigtes Sammel- und Verwertungssystem einge-

bracht werden, 

c) Elektroaltgeräte, wenn sie bei Herstellern, Importeuren oder Letztvertrei-

bern (Handel) zurückgegeben werden. 

 

(2) Der Systemabfuhr unterliegen auch nicht gefährliche Siedlungsabfälle aus 

gewerblichen Betriebsanlagen gem. § 7 Abs.2 V-AWG, sofern ihre Menge im 

jeweiligen Betrieb bezogen auf das jeweils vorangegangene Kalenderjahr grö-

ßer ist als die der sonstigen Abfälle, insbesondere aus Produktion. 

Ausgenommen bleiben jedoch: 

 

a) Küchen- und Kantinenabfälle (Sautrank) sowie Altspeisefette und –öle und 

b) Altstoffe, soweit sie nachweislich im Rahmen eines überörtlichen mindes-

tens zehn Betriebsstätten umfassenden Sammel- oder Rücknahmesystems 

eines Unternehmens, eines Konzerns oder von Unternehmen, die an einem 

vertikalen Vertriebsbindungssystems teilnehmen, gesammelt und einer zuläs-

sigen Verwertung zugeführt werden.  

 

 

 

 

 

 

 



2. Abschnitt 

Sammlung und Abfuhr von Restabfällen  

und Bioabfällen 
 

§ 4 

Restabfälle 

 
(1) Als Restabfälle dürfen zur Systemabfuhr nur jene Abfälle bereit gestellt 

werden, bei denen getrennt zu sammelnde Bioabfälle, Altspeisefette und –öle, 

Altstoffe und Verpackungen, Problemstoffe und Elektroaltgeräte zuvor ausge-

sondert wurden. 

 

(2) Restabfälle sind vorbehaltlich der folgenden Bestimmungen ausnahmslos in 

den von der Gemeinde zur Verfügung gestellten Abfallsäcken für „Restabfall“ 

zur Systemabfuhr bereitzustellen. 

 

(3) Es können folgende Abfallsammelbehälter verwendet werden:  

 

 a) Abfallsäcke 20 ltr. 

     Abfallsäcke 40 ltr. 

     Abfallsäcke 60 ltr.  

b) Abfalleimer 35 ltr. (in Verbindung mit einer gültigen Entsorgungsmarke) 

c) Abfallcontainer   660 ltr. (in Verbindung mit einer gültigen Entsorgungsmar-

ke) 

    Abfallcontainer   800 ltr. (in Verbindung mit einer gültigen Entsorgungs-

marke) 

    Abfallcontainer 1100 ltr. (in Verbindung mit einer gültigen Entsorgungsmar-

ke) 

  

(4) Der Abfallbesitzer (Liegenschaftseigentümer) hat die Abfallsammelcontai-

ner, Abfallsammelbehälter etc. auf eigene Kosten anzuschaffen. Es sind ge-

normte, mit der Stadt abgesprochene  Container zu verwenden, die mit der 

am Sammelfahrzeug eingesetzten Schütteinrichtung entleert werden können. 

 

(5) Die Abfallsäcke müssen ordnungsgemäß zugebunden werden. Tonnen bzw. 

Container dürfen nur so weit befüllt werden, dass sie noch geschlossen werden 

können. 

 

(6) Die Abfallbesitzer (Liegenschaftseigentümer) haben die Tonnen bzw. Con-

tainer so instand zu halten und zu reinigen, dass die Gesundheit von Men-



schen nicht gefährdet wird und keine unzumutbaren Geruchsbelästigungen 

entstehen. 

 

§ 5 

Bioabfälle 
 

(1) Bioabfälle sind vorbehaltlich der folgenden Bestimmungen ausnahmslos in 

den von der Gemeinde ausgegebenen Abfallsäcken für „Bioabfall“ zur Abfuhr 

bereitzustellen. 

 

(2) Es können folgende Abfallsammelbehälter verwendet werden: 

 

a) Bioabfallsäcke  8 ltr. 

    Bioabfallsäcke 15 ltr.  

    Bioabfallsäcke 80 ltr. (für Äste, Rasenschnitt, Sträucher usw.)  

b) Biotonnen – Größe 80, 120 und 240 ltr., welche nur zur Aufnahme der 

städt.    

    Bioabfallsäcke dienen. 

c) Biotonnen  - Größe    8o ltr. (in Verbindung mit einer gültigen Entsor-

gungsmarke) 

    Biotonnen  - Größe  120 ltr. (in Verbindung mit einer gültigen Entsor-

gungsmarke) 

    Biotonnen  - Größe  240 ltr. (in Verbindung mit einer gültigen Entsor-

gungsmarke) 

    Biotonnen –  Größe 660 ltr. (in Verbindung mit einer gültigen Entsorgungs-

marke) 

 

(3) Die Bestimmungen laut § 4 Abs 5 und 6 gelten sinngemäß. 

 

§ 6 

Aufstellung und Benützung von Abfallsammelbehältern 

 
(1) Die Abfallsammelbehälter ( Säcke, Abfalleimer, Container ) sind auf der 

eigenen Liegenschaft so aufzustellen, dass eine unzumutbare Belästigung der 

Hausbewohner oder der Nachbarschaft durch Geruch, Staub oder Lärm ver-

mieden wird. Vor allem Bioabfallsäcke und Biotonnen sind nach Möglichkeit an 

einem schattigen oder überdachten Ort aufzustellen. In Zeiten außerhalb des 

Befüll- oder Entleerungsvorganges sind die Behältnisse geschlossen zu halten. 

 

(2) Container, Abfalleimer und Biotonnen sind unverzüglich nach der Entlee-

rung von der Straße zu entfernen. 

 



§ 7 

Abfuhrgebiet, Übernahmsorte, Sammelstellen 

für Restabfälle und Bioabfälle 

 
(1) Das Abfuhrgebiet umfasst das im beigeschlossenen Plan ausgewiesene Ge-

biet. Der Plan ist Bestandteil dieser Verordnung. 

 

(2) Innerhalb des Abfuhrgebietes sind die Restabfälle und Bioabfälle unmittel-

bar an der Liegenschaft, bei welcher sie anfallen, an leicht zugänglicher Stelle 

so zur Abfuhr bereitzustellen, dass keine Verkehrsbehinderungen entstehen 

und sie ohne Schwierigkeiten und Zeitverlust abgeführt werden können. Falls 

die Liegenschaft nicht problemlos angefahren werden kann, sind die Abfälle 

beim nächst gelegenen leicht erreichbaren Ort oder bei einem Übernahmeort 

zur Abfuhr bereitzustellen. 

 

(3) In den Teilen des Gemeindegebietes, die nicht zum Abfuhrgebiet gemäß 

Abs. 1 gehören, haben die Liegenschaftseigentümer die Restabfälle und Bioab-

fälle zur nächst gelegenen Sammelstelle zu bringen. Diese Sammelstellen sind 

jeweils für bestimmte Liegenschaften festzulegen und entsprechend zu kenn-

zeichnen. Bei den Sammelstellen dürfen nur Restabfälle und Bioabfälle in den 

von der Gemeinde bewilligten Behältnissen bereitgestellt werden. 

 

§ 8 

Abfuhrplan 
 

(1)  Die Abfuhr der Restabfälle erfolgt zweiwöchentlich je nach Straßenzug in 

der geraden oder ungeraden Woche entweder am Mittwoch oder Donnerstag. 

 

„gerade“ Woche – Mittwoch – alle 14 Tage: 

Beim Kreuz, Gilmstraße, Grete-Grulbranssonweg, Haldenweg, Herrengasse 

(Untersteinstraße bis Jellerstraße), Im Haldawingert, Im Torkel, In der Halde, 

Jellerstraße, Kapuzinerstraße, Messweg, Raiffeisenstraße, Rungelin (Außer-, 

Inner- und Obergasse), Rungelinerstraße (Schillerstraße bis Rungelin), Sand-

grubenweg, Spielplatzstraße, Schmittenstraße (Schillerstraße bis Stadionstra-

ße), Stadionstraße, Unterfeldstraße, Untersteinstraße (Herrengasse bis Jel-

lerstraße), von Sternbachstraße, Zürcherstraße. 

 

„gerade“ Woche – Donnerstag – alle 14 Tage: 

Allmeinweg, Am Gemüsemarkt, Äuleweg, Austraße, Bahnhofplatz, Bahnhof-

straße, Bleichestraße, Fabriksweg, Färberstraße, Fohrenburgstraße (Bahnhof 

bis Werdenbergerstraße), Gartenstraße, Gerberstraße, Hermann-Sander-

straße, Herrengasse (Oberes Tor bis Untersteinstraße), Hülzstraße, Ignaz-



Wolfstraße, Im Moos, Josef-Wolf-Platz, Kasernplatz, Kirchgasse, Kla-

renbrunnstraße, Mokrystraße, Montafonerstraße (Gemeindestraße), Mühle-

bachweg, Mühlgasse, Oberer Illrain, Pulverturmstraße, Rathausgasse, Ried-

straße, Sägeweg, Siedlerweg, Sturnengasse, Tränkeweg, Unterer Illrain, Un-

tersteinstraße (Sparkassenplatz bis Herrengasse), Werdenbergerstraße (Wich-

nerstraße bis Josef-Wolf-Platz), Wichnerstraße, Wiesenrain, Wüstenrotweg. 

 

„ungerade“ Woche – Mittwoch – alle 14 Tage: 

Alemannenstraße, Alte Landstraße, Am Postplatz, Am Tobel, Am Zoll, Arma-

tinweg, Außerfeldstraße, Boznerstraße, Büntweg, Dr. Noldinstraße, Engel-

bündtstraße, Ferdinand-Gassnerstraße, Fohrenburgstraße (Werdenbergerstra-

ße bis Alte Landstraße), Franz-Michael-Felderstraße, Hasensprungweg, Hin-

terplärsch, Im Winkel, Im Sparrafeld, Jakob-Jehlystraße, Kurtiviel, Mera-

nerstraße, Mutterstraße, Negrelliweg, Obdorfweg, Oberdaneu, Oberfeldweg, 

Rafaltenstraße, Rhätikonstraße, Römerweg, Schloss-Gayenhof-Platz, Spital-

gasse, St. Annastraße, St. Antoniusstraße, Stuttgarterstraße, Suchardstraße, 

Sonnenbergstraße, Vogelherd, Walserweg, Werdenbergerstraße (Bahnhofstra-

ße bis Zollgasse), Winkelweg, Zollgasse. 

 

„ungerade“ Woche – Donnerstag – alle 14 Tage: 

Am Gemüsemarkt, Außerbraz-Bahnhofstraße, Alfenzstraße, Bingser Au, Bing-

ser Dorfstraße, Bingser Siedlung, Brazer Winkel, Brunnenfelderstraße, Fritza-

bühel, Funkaweg, Herrengasse (Oberes Tor bis Untersteinstraße), Hinter-

gastenz, Im Reckholder, Im Sailer, Im Trutsch, In der Schmitte, Kaplina, 

Kirchgasse, Klostertalerstraße, Kreuzweg, Laguz, Lötscherweg, Montafo-

nerstraße – Landesstraße L 188, Mühlekreisweg, Mühlgasse, Oberbings, Ober-

radin, Paschgweg, Raiffeisenplatz, Rathausgasse, Rungelinerstraße (St. Peter-

straße bis Schillerstraße), Schillerstraße, Schmittenstraße, St. Leonhard, St. 

Peterstraße, Strof-Mottaweg, Sturnengasse, Unterbings, Unterradin, Un-

tersteinstraße (Sparkassenplatz bis Herrengasse), Werdenbergerstraße (Ig-

naz-Wolfstraße bis Josef-Wolf-Platz), Winkelbühelweg, Zafeierweg. 

 

(2) Die Abfuhr der Bioabfälle erfolgt wöchentlich – je nach Straßenzug am 

Montag oder Dienstag. 

 

Abfuhr am Montag: 

Alfenzstraße, Allmeinweg, Am Gemüsemarkt, Austraße, Beim Kreuz, Bleiche-

straße, Brunnenfelderstraße, Fabriksweg, Färberstraße, Funkaweg, Garten-

straße, Gerberstraße, Gilmstraße, Grete-Gulbranssonweg, Haldenweg, Herm. 

Sanderstraße, Herrengasse( ab Untersteinstraße), Hülzstraße, Ignaz Wolfstra-

ße, Im Haldawingert, Im Moos, In der Halde, Jellerstraße, Kapuzinerstraße, 

Klarenbrunnstraße, Messweg, Mokrystraße, Montafonerstraße, Oberer Illrain, 



Paschgweg, Raiffeisenstraße, Riedstraße, Rungelin (Außer-, Inner- Obergas-

se), Rungelinerstraße, Sägeweg, Sandgrubenweg, Schillerstraße, Schmit-

tenstraße, Siedlerweg, Sparkassenplatz, Spielplatzstraße, St. Peterstraße, St. 

Peterstraße (Pfarrkindergarten), Stadionstraße, Tränkeweg, Unterer Illrain, 

Unterfeldstraße, Untersteinstraße, Von Sternbachstraße, Wichnerstraße, Wie-

senrain, Wüstenrotweg, Zürcherstraße 

 

Abfuhr am Dienstag: 

Alemannenstraße, Alte Landstraße, Am Tobel, Am Zoll, Armatinweg, Außer-

feldstraße, Bahnhofplatz, Bahnhofstraße, Bahnhofstraße Außerbraz, Bingser 

Au, Bingser Dorfstraße, Bingser Siedlung, Boznerstraße, Brazer Winkel, Bünt-

weg, Dr. Noldinstraße, Engelbündtstraße, Ferd.Gassnerstraße, Fohren-

burgstraße, Franz-Michael-Felderstraße, Grubs, Hasensprungweg, Herrengasse 

(Oberes Tor bis Kreuzung Untersteinstraße), Hintergastenz, Hinterplärsch, Im 

Reckholder, Im Seiler, Im Trutsch, Im Winkel, Jakob Jehlystraße, Josef Wolf-

platz, Kaplina, Kasernplatz, Kirchgasse, Klostertalerstraße, Kreuzweg, Kurti-

viel, Laguz, Lötscherweg, Meranerstraße, Mühlebachweg, Mühlekreisweg, 

Mühlgasse, Mutterstraße, Obdorfweg, Oberbings, Oberdaneu, Oberfeldweg, 

Oberradin, Pulverturmstraße, Rafaltenweg, Rathausgasse, Rhätikonstraße, 

Römerweg, Schloss Gayenhofplatz, Sonnenbergstraße, Spitalgasse, St. Anna-

straße, St. Antoniusstraße, St. Leonhard, Strof-Motta-Weg, Sturnengasse, 

Stuttgarterstraße, Suchardstraße, Unterbings, Unterradin, Unterrifats, Vogel-

herd, Walserweg, Werdenbergerstraße (ab Wichnerstraße bis Zollgasse), Win-

kelweg, Winkelbühelweg, Zafeierweg, Zollgasse. 

 

(3) Die Abfuhr beginnt jeweils um 7.00 Uhr. 

 

(4) Fällt ein Restmüll- bzw. Biomüll-Abholtag auf einen Feiertag, erfolgt die 

Abholung am nächstfolgenden Werktag! Die Abfälle dürfen frühestens  am 

Vorabend des Abfuhrtages bereitgestellt werden. 

 

(5) Der Abfuhrplan ist vom Bürgermeister rechtzeitig im Gemeindeblatt oder 

auf andere geeignete Weise bekannt zu geben. 

 

(6) Der Bürgermeister ist ermächtigt, bei Bedarf die Abfuhrtage und Abfuhrzei-

ten  abweichend festzulegen. 

 

 

 

 

 



3. Abschnitt 

Sammlung und Abfuhr von Sperrmüll 

und sperrigen Garten- und Parkabfällen 
 

§ 9 

Sperrmüll 

 
(1) Sperrmüll kann im  Bauhof, Herrengasse 10, jeweils zu den verlautbarten 

Öffnungszeiten bei der dort eingerichteten Annahmestelle für Sperrmüll abge-

geben werden. Es dürfen nur solche Abfälle übergeben werden, die in den von 

der  Stadt bereitgestellten Behältern wegen ihrer Größe keinen Platz finden. 

 

(2) Die sperrigen Altmetalle, sowie sperrige Holzabfälle sind getrennt vom 

sonstigen Sperrmüll bereitzustellen. 

 

(3) Bei der Abholung sind sperrige Altmetalle sowie sperrige Holzabfälle ge-

trennt vom sonstigen Sperrmüll bereitzustellen. 

 

(4) Sperrmüll ist gebührenpflichtig – dies gilt sowohl für den im Bauhof abge-

gebenen Sperrmüll als auch für jenen der vor Ort abgeholt wird. 

Zur Abholung von Sperrmüll sind Sperrmüllmarken erforderlich.  

Das Maß für 1 Sperrmüllmarke: 1 X 0.5 x 0.5 mtr.- entspricht ¼ m3. 

Die Gebühr für eine Sperrmüllmarke ist der Abfallgebühren-Verordnung zu 

entnehmen.  

 

§ 10 

Sperrige Garten- und Parkabfälle 

 

(1) Sperrige Garten- und Parkabfälle können bei den von der  Stadt eingerich-

teten Sammelstellen für Gartenabfälle –  „Bauhof Unterstein“ sowie der Sam-

melstelle  

„Bingser Au“ zu den veröffentlichten Abgabezeiten abgegeben werden.  

 

(2) Sperrige Garten- und Parkabfälle können über Grünmüll-Papiersäcke (80 

ltr.) im Rahmen der Biomüllentsorgung zur Abholung bereitgestellt werden. 

Der Bezug von Grünmüll-Papiersäcke ist gebührenpflichtig und ist der Abfall-

gebühren-Verordnung  zu entnehmen.  

 

(3) Sperrige Garten- und Parkabfälle, welche zur Grünmüll-Sammelstelle – 

Bauhof  Unterstein und Bingser Au - gebracht werden, sind gebührenpflichtig. 



Die Gebühren sind der Abfallgebühren-Verordnung der Stadt Bludenz zu ent-

nehmen.  

 

4. Abschnitt 

Sammlung und Abfuhr von Altstoffen und  

Verpackungsabfällen 
 

§ 11 

Altstoffe 

 
(1) Verwertbare Altkleider (Alttextilien) können bei den von den gemeinnützi-

gen Institutionen aufgestellten Sammelbehältern oder über den im städt. Bau-

hof aufgestellten Altkleidercontainer kostenlos abgegeben werden. 

 

(2) Altpapier ist bei den öffentlich zugänglichen Altstoffsammelstellen oder im 

Bauhof  zu den angeführten Öffnungszeiten abzugeben.  

 

(3) Großkartonagen  - können über den im Bauhof  aufgestellten Großkarto-

nagen-Presscontainer kostenlos entsorgt werden. Dies gilt nur für Großkarto-

nagen, welche in Haushalten anfallen.  

Großkartonagen aus Betrieben oder betriebsähnlichen Räumlichkeiten sind 

über die sogenannte GESTRA (Geschäftskartonagen-Sammlung) zu entsorgen.  

 

(4) Altmetall ist bei den öffentlich zugänglichen Altstoffsammelstellen oder im 

Bauhof  zu den verlautbarten Öffnungszeiten abzugeben. 

 

(5) Die Abgabe von Altstoffen bei den öffentlich zugänglichen Altstoffsammel-

stellen darf nur zu den dort angeschlagenen Zeiten erfolgen.  

 

(6) Bei einer Überfüllung der bereitgestellten Behälter dürfen keine Altstoffe 

an der Sammelstelle zurückgelassen werden. Bei Überfüllung sind andere, öf-

fentlich aufgestellte Altwertstoffstationen aufzusuchen.  

 

(7) In die Sammelbehälter dürfen ausschließlich die auf den Behältern dekla-

rierten Abfallarten eingebracht werden. Jede Verunreinigung der Altstoffsam-

melstellen ist zu unterlassen. Verunreinigungen werden auf Kosten des Verur-

sachers beseitigt. 

 

(8) Altmetalle, welche nicht der Verpackungsverordnung entsprechen, dürfen 

nicht über die aufgestellten Altmetall-Verpackungssammelcontainer entsorgt 



werden. Altmetalle ( z.B. Dachkenner, Badewannen, Bleche usw. ) können 

kostenlos über den im städt. Bauhof aufgestellten Container entsorgt werden.  

 

§ 12 

Verpackungsabfälle 

 
(1) Verpackungsabfälle aus Papier und Pappe können bei den öffentlich zu-

gänglichen Altstoffsammelstellen abgegeben werden. 

 

(2) Verpackungsabfälle aus Metall können bei den öffentlich zugänglichen Alt-

stoffsammelstellen abgegeben werden. 

 

(3) Verpackungsabfälle aus Glas (Flaschen) können bei den öffentlich zugäng-

lichen Altstoffsammelstellen abgegeben werden.  

Die Glasverpackungen sind in Weißglas und Buntglas zu trennen. 

 

(4) a) Zur Sammlung von Verpackungsabfällen aus Kunststoff und Verbund-

verpackungen werden von der Stadt gelbe Kunststoffsäcke mit 110 l (bzw. 60 

l) Inhalt kostenlos an die Abfallbesitzer ausgegeben. Die Säcke können beim   

im Rathaus  sowie im städt. Bauhof, Herrengasse 10  zu den bekannt gegebe-

nen Zeiten bezogen werden.  Die befüllten Kunststoffsäcke sind zu den von 

der Gemeinde bekannt gegebenen Zeiten zur Abfuhr bereit zu stellen . 

b) Die Abfuhr der Kunststoffsäcke für alle Haushalte erfolgt jeweils in der 1. 

Woche des Monats je nach Straßenzug am Donnerstag bzw. Freitag.  

c) Bei Wohnanlagen erfolgt die Abholung jeweils in der 1. Woche des Monats 

je nach Straßenzug entweder Donnerstag oder Freitag sowie jeweils in der 3. 

Woche des Monats – je nach Straßenzug am Donnerstag oder Freitag.  

 

Die genauen Abholtermine sind dem aktuellen „ Bludenzer Umweltkalender „ 

zu entnehmen.  

Im Übrigen gelten für die Abfuhr die Bestimmungen über die Abfuhr von Rest-

abfällen und Bioabfällen sinngemäß. 

 

(5) Für die Benützung der Altstoffsammelstellen gelten die Bestimmungen 

gemäß § 11 Abs. 5 bis 7. 

 

(6) Weitere Abgabemöglichkeiten für Verpackungsabfälle bestehen beim  Bau-

hof  in der Herrengasse 10  zu den verlautbarten Zeiten. 

 

 

 



5. Abschnitt 

Sammlung und Abfuhr von Altspeisefetten und –ölen, 

Problemstoffen und Elektroaltgeräten 
 

§13 

Altspeisefette und –öle 

 
(1) Gemäß § 16 Abs. 6 AWG 2002 sind Altspeisefette und –öle getrennt zu 

sammeln. Sie können bei der stationären Sammelstelle im  Bauhof zu den be-

kannt gegebenen Öffnungszeiten unentgeltlich abgegeben werden. 

 

(2) Für die Sammlung von Altspeisefetten und –ölen stehen Wechselbehälter 

(so genannte „Öli“) zur Verfügung, die beim Bauhof – Herrengasse 10  zu be-

ziehen sind. 

 
§ 14 

Problemstoffe, Elektroaltgeräte 

 
(1) Problemstoffe und Elektroaltgeräte können bei der stationären Sammel-

stelle im Bauhof  Herrengasse 10 unentgeltlich zu den bekannt gegebenen 

Öffnungszeiten abgegeben werden.  

Außerhalb dieser Abgabezeiten dürfen keine Problemstoffe bzw. Elektroaltge-

räte abgegeben/abgestellt werden. 

 

(2) Problemstoffe sind nach Möglichkeit in den Originalbehältern zu überge-

ben. Falls dies nicht möglich ist, sollte der Behälter tunlichst mit einem Hin-

weis auf dessen Inhalt versehen werden. 

 

(3) Elektroaltgeräte können auch bei den regionalen Übernahmestellen abge-

geben werden. 

 

Bezirk Bludenz: Fa. Burtscher GmbH, Alfenzstraße 13, 6700 Bludenz 

 

(4) Für Altbatterien (ausgenommen Autobatterien) sowie für Ölfilter und Mine-

ralöl besteht eine Rücknahmepflicht des Handels. Medikamente können in Apo-

theken zurückgegeben werden. Bei Elektroaltgeräten besteht für den Händler 

eine Rücknahmeverpflichtung nur beim Kauf eines Neugerätes und wenn die 

Verkaufsfläche des Händlers mehr als 150 m² beträgt. 

 

 



6. Abschnitt 

Schlussbestimmungen 
 

§ 15 

Pflichten der Liegenschaftseigentümer 

 
(1) Nach § 11 Abs. 1 V-AWG haben Liegenschaftseigentümer zu dulden, dass 

auf ihren Liegenschaften Übernahmsorte eingerichtet werden und Abfallbehäl-

ter bereitgestellt werden, so weit die Einrichtung des Übernahmsortes zur Be-

reitstellung von Abfällen, die auf anderen nahe gelegenen Liegenschaften an-

fallen, notwendig ist. 

 

(2) Über die Notwendigkeit der Einrichtung eines Übernahmsortes und dessen 

Umfang hat nach § 11 Abs. 2 V-AWG erforderlichenfalls der Bürgermeister zu 

entscheiden. 

 

(3) Die für Liegenschaftseigentümer geltenden Bestimmungen dieser Verord-

nung finden sinngemäß auch auf Abfallbesitzer Anwendung, die in ähnlicher 

Weise zur Nutzung von Liegenschaften befugt sind (Mieter, Pächter, 

Gebrauchsberechtigte, Fruchtnießer u.dgl.) sowie auf die Eigentümer von 

Bauwerken auf fremdem Grund und Boden und die Inhaber von Baurechten. 

 

§ 16 

Information über Sammelstellen, 

Sammel- und Abfuhrtermine 

 
(1) Der Bürgermeister ist ermächtigt, bei Bedarf die Abfuhrtermine und Ab-

fuhrzeiten sowie Öffnungszeiten von Abgabestellen (Sammelstellen, Bau- oder 

Recyclinghof) vorübergehend abweichend festzulegen. 

 

(2) Über die Termine zur Sammlung von sperrigen Abfällen (Sperrmüll, Gar-

ten- und Parkabfälle), Altmetall u. dgl.) verwertbaren Altstoffen, Verpackungs-

abfällen, Altspeisefetten und –ölen, Problemstoffen einschließlich Elektroaltge-

räten, sowie über die vorübergehenden Änderungen von Abfuhrterminen und 

Abfuhrzeiten und der Öffnungszeiten der jeweiligen Sammelstellen sind die 

Abfallbesitzer vom Bürgermeister zeitgerecht zu informieren. 

 

 
 


